EBYV 8.1101/08.09

Auftrag

OM ‘ Bayern

Grundversorgung mit Strom

1) Lieferanschrift

L
Geburtsdatum

L
Vorname, Name

L L
Strafle, Hausnummer

Stromz&hlernummer

PLZ Ort

L L L
E-Mail Telefon privat Telefon tagsiiber

2) [J Rechnungsanschrift oder [] Anschrift des Auftraggeber (falls abweichend von Punkt 1)

L L
Vorname, Name StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

3) Tarifwahl
Die Belieferung mit elektrischer Energie nach der Grundversorgung erfolgt im Regelfall ohne Nutzung der Schwachlastregelung zu den
Konditionen geméfs dem jeweils giiltigen Preisblatt. In Abweichung zum Regelfall wahle ich:

[ die Nutzung der Schwachlastregelung

4) Lieferbedingungen

Die ,Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fir die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizitat
aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV)” vom 26.10.2006 (BGBI. | S. 2391), gedndert durch Artikel 2 Abs. 9 der Verordnung vom 17.10.2008
(BGBI. | S.2006), sowie die ,Ergdnzenden Bedingungen der E.ON Bayern Vertrieb GmbH zu der Verordnung tiber Allgemeine Bedingungen fiir
die Grundversorgung von Haushaltskunden (StromGVV)", die mir als Anlage beiliegen, sind in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil des
Vertrages.

5) Vertragslaufzeit und Kiindigung

Der Vertrag tritt mit dem im Bestatigungsschreiben von E.ON Bayern Vertrieb genannten Datum in Kraft, soweit er nicht bereits vorher durch
Stromentnahme zustande gekommen ist. Das Vertragsverhaltnis lauft solange, bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist von einem
Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekiindigt wird.

6) Angaben zum Stromzahler

L L L L
Vorjahresverbrauch in kWh neue Stromzahlernummer Zahlerstand ET/HT Zghlerstand NT (bei Doppeltarif)

Sofern mehrere Z&hler vorhanden sind, bitte auf einem gesonderten Blatt die Z&hlernummern und Zahlerstande angeben und dem Vertrag
beilegen.

7) Zahlungsmoglichkeiten

Zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs bitten wir Sie um Erteilung einer Einzugsermachtigung.

L
Geldinstitut, Ort

. X

Name, Vorname des Kontoinhabers (nur falls abweichend von Pkt.1)  Datum, Unterschrift (abweichender) Kontoinhaber

L L
Kontonummer Bankleitzahl

Mit vorstehender Unterschrift ermé&chtige ich E.ON Bayern Vertrieb, die zu zahlenden Betrége fiir die obengenannte Verbrauchsstelle von
meinem Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen. Die Einzugsermachtigung kann jederzeit in Textform widerrufen werden. Abbuchungen
gelten nach Ablauf von sechs Wochen als genehmigt, sofern ich nicht vorher schriftlich widerspreche.

-
8) Datenverwendung

Alle im Rahmen des Vertragsverhéltnisses anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten nur zum Zweck der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschéftsinteressen in Hin-
blick auf Beratung und Betreuung der Kunden von E.ON Bayern Vertrieb und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und
genutzt. Falls erforderlich, werden Daten an die an der Abwicklung dieses Vertrages beteiligten Unternehmen (z. B. zur Durchleitung und Ab-
rechnung) weitergegeben. E.ON Bayern Vertrieb wird die Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. Zur Bonitatspriifung
kann E.ON Bayern Vertrieb Auskiinfte von Wirtschaftsauskunfteien einholen.

E.ON Bayern Vertrieb kann Sie per Post liber Vertriebsangebote von E.ON Bayern Vertrieb informieren und zu Zwecken der Markt- oder
Meinungsforschung kontaktieren. Sie kdnnen dem jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an E.ON Bayern Vertrieb GmbH,
Postfach 14 75, 84001 Landshut.

[ Ich bin damit einverstanden, dass E.ON Bayern Vertrieb mich auch per E-Mail, SMS oder telefonisch tiber Vertriebsangebote von
E.ON Bayern Vertrieb informiert bzw. zu Zwecken der Markt- oder Meinungsforschung kontaktiert. Ich kann mein Einverstandnis jeder-

zeit widerrufen. Der Widerruf ist an oben genannte Adresse zu richten.

E.ON Bayern Vertrieb GmbH

Geschéaftsflhrer:
Max Binder
Otmar Zisler

Sitz Regensburg
Amtsgericht Regensburg
HRB 10791

St. Nr. 244/117/20191

E.ON Bayern
Vertrieb GmbH
Postfach 14 75
84001 Landshut
www.eon-bayern-
vertrieb.com

Bei Fragen:

Servicenummer
T 0180-2192021
F 0180-2192023

(6 Cent pro Anruf oder Fax
aus dem deutschen Fest-
netz. Fur Anrufe aus den
Mobilfunknetzen kénnen
abweichende Preise gelten.)

strom@eon-bayern-
vertrieb.com

04024600460

zur internen Bearbeitung

L
Kundennummer (It. IS-U)

Vertriebspartner
(Nummer, Aufkleber)
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EBYV 8.1101/08.09

Auftrag

OM ‘ Bayern

9) Auftragserteilung und Widerrufsbelehrung

Hiermit beauftrage ich E.ON Bayern Vertrieb mit der Lieferung elektrischer Energie gemé&f Punkt 3. Die Belieferung mit elektrischer Energie
erfolgt entsprechend der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) vom 26.10.2006 (BGBI. | S. 2391), gedndert durch Artikel 2 Abs. 9 der
Verordnung vom 17:10.2008 (BGBI. | S. 2006) in der jeweils guiltigen Fassung und zu den ebenfalls beigefligten ,Ergdnzenden Bedingungen
der E.ON Bayern Vertrieb GmbH zu der Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fiir die Grundversorgung von Haushaltskunden (StromGVV)".
Ich bestatige mit meiner Unterschrift deren Erhalt. Ich bevollmachtige hiermit E.ON Bayern Vertrieb, den fiir die oben genannte Stromabnah-
mestelle derzeit bestehenden Liefervertrag zu kiindigen und soweit erforderlich mit dem ortlichen Netzbetreiber einen Netznutzungsver-
trag sowie einen Anschlussnutzungsvertrag abzuschlief3en.

Sie konnen Ihre Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der ersten Teillieferung der Ware. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die E.ON Bayern Vertrieb GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut,
per Fax: 0180-21920 23, per E-Mail: strom@eon-bayern-vertrieb.com. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurlickzugewahren und ggf. gezogenen Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kénnen Sie uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurtickgewahren, mussen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Die
Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen muss innerhalb von 30 Tagen erfiillt werden. Die Frist beginnt fiir Sie mit der Absendung lhrer
Widerrufserklarung, fur uns mit deren Empfang.

X

Datum, Unterschrift Auftraggeber fiir Auftragserteilung und Widerrufsbelehrung

Stand: 1.9.2009

E.ON Bayern Vertrieb GmbH

Geschéaftsflhrer:
Max Binder
Otmar Zisler

Sitz Regensburg
Amtsgericht Regensburg
HRB 10791

St. Nr. 244/117/20191

E.ON Bayern
Vertrieb GmbH
Postfach 14 75
84001 Landshut
www.eon-bayern-
vertrieb.com

Bei Fragen:

Servicenummer
T 0180-2192021
F 0180-2192023

(6 Cent pro Anruf oder Fax
aus dem deutschen Fest-
netz. Fur Anrufe aus den
Mobilfunknetzen kénnen
abweichende Preise gelten.)

strom@eon-bayern-
vertrieb.com

04024600460

zur internen Bearbeitung

L
Kundennummer (It. IS-U)

Vertriebspartner
(Nummer, Aufkleber)

2/12



EBYV 8.1101/08.09

Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir
die Grundversorgung von Haushaltskunden und
die Ersatzversorgung mit Elektrizitat aus dem
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungs-
verordnung - StromGVV)

vom 26. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2391), gedndert durch Artikel 2 Abs. 9 der Verordnung vom 17. Oktober 2008
(BGBI. 1 S. 2006)

Inhaltstbersicht
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§ 7 Erweiterung und Anderung von Anlagen und Verbrauchsgeréten; Mitteilungspflichten

Teil 3: Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
§ 8 Messeinrichtungen

§ 9 Zutrittsrecht

§ 10 Vertragsstrafe

Teil 4: Abrechnung der Energielieferung
§ 11 Ablesung

§ 12 Abrechnung

§ 13 Abschlagszahlungen

§ 14 Vorauszahlungen

§ 15 Sicherheitsleistung

§ 16 Rechnungen und Abschlage

§ 17 Zahlung, Verzug

§ 18 Berechnungsfehler

Teil 5: Beendigung des Grundversorgungsverhéltnisses
§ 19 Unterbrechung der Versorgung

§ 20 Kiindigung

§ 21 Fristlose Kiindigung

Teil 6: Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
§ 23 Ubergangsregelungen

3/12



EBYV 8.1101/08.09

Teil 1: Alilgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitdtsversorgungsunternehmen
Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizitat zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser
Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und Haushalts-
kunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen fiir die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1
des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt fir alle nach dem 12.7.2005 abgeschlossenen Versorgungs-
vertrage, soweit diese nicht vor dem 8.11.2006 beendet worden sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der
Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitatsversorgungsunternehmen, das nach § 36
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizitat durch-
fihrt.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande
gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverziiglich in Textform zu
bestatigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizitat aus dem Elektrizitatsversor-

gungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, tiber das der Grundversorger die Grundver-

sorgung durchfiihrt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Elektrizitat

unverziglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden

durch ein Elektrizitdtsversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschlieendes Lieferver-

héaltnis mit einem anderen Elektrizitatsversorgungsunternehmen begriindet hat.

Im Vertrag oder in der Vertragsbestatigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschliefllich der

ergadnzenden Bedingungen des Grundversorgers hinzuweisen. Des Weiteren ist der Kunde ausdriicklich

darauf hinzuweisen, dass Anspriiche wegen Versorgungsstorungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen

den Netzbetreiber geltend gemacht werden kénnen. Der Grundversorgungsvertrag oder die Bestatigung

des Grundversorgers in Textform sollen eine zusammenhéngende Aufstellung aller fiir einen Vertrags-

schluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, Geburtstag,

Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zahlers oder des Aufstellungsorts des Zahlers,

3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und

4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgefiihrt wird (Firma,

Registergericht, Registernummer und Adresse).

Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr.1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, diese dem Grundver-

sorger auf Anforderung mitzuteilen.

Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fallen

des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestatigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den Ubrigen

Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhandigen. Satz 1 gilt entsprechend fir die

erganzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger 6ffentlich bekannt zu geben und auf seiner

Internetseite zu veroffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhangig gemacht werden, dass
Zahlungsriickstande eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

3

g

@

g

§ 3 Ersatzversorgung

(1) Fur die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8,10 bis 19 und
22 sowie fiir die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Mafigabe, dass der Grundversorger den Energie-
verbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schatzen und den anteiligen Verbrauch in
Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverziiglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und
des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spéte-
stens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Elektrizitdatsbezugs der Abschluss eines
Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.
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EBYV 8.1101/08.09

Teil 2: Versorgung

§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist fur die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungs-
gebundenen Elektrizitdtsbedarf aus den Elektrizitatslieferungen des Grundversorgers zu decken.
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-Warme-Kopplung bis 50 Kilowatt
elektrischer Leistung und aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschlief3lich der
Sicherstellung des Elektrizitdatsbedarfs bei Aussetzen der Grundversorgung dienen (Notstromaggregate).
Notstromaggregate durfen auflerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden
monatlich zur Erprobung betrieben werden.

§ 5 Art der Versorgung

(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart firr das Vertragsverhaltnis mafige-
bend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizitdtsversorgungs-
netzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, liber die der Kunde Strom entnimmt, ange-
schlossen ist.

(2) Anderungen der Allgemeinen Preise und der ergédnzenden Bedingungen werden jeweils zum Monatsbe-
ginn und erst nach 6ffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtig-
ten Anderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Anderungen
zeitgleich mit der 6ffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und
die Anderungen auf seiner Internetseite zu verdffentlichen.

(3) Anderungen der Allgemeinen Preise und der ergénzenden Bedingungen werden gegeniiber demjenigen
Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemafien Kiindigung des Vertrages mit dem Grundversorger
die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines
Monats nach Zugang der Kiindigung nachweist.

§ 6 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die fur die Durchfiihrung der Grundver-
sorgung erforderlichen Vertréage mit Netzbetreibern abzuschliefien. Er hat die ihm moglichen MaR-
nahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach
der Niederspannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und
Bedingungen Elektrizitédt zur Verfligung zu stellen. Die Elektrizitdt wird im Rahmen der Grundversorgung
fur die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitdtsbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu befriedigen und fir die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich
vorgesehenen Umfang nach Mafdigabe des Absatzes 1 jederzeit Elektrizitat zur Verfligung zu stellen. Dies
gilt nicht,

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschréankungen vorsehen,

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der
Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs.1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussver-
ordnung unterbrochen hat oder

3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemafien
Lieferung von Elektrizitdt durch hchere Gewalt oder sonstige Umsténde, deren Beseitigung ihm nicht
moglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmagigkeiten in der Elektrizitdtsversorgung ist, soweit es sich
um Folgen einer Storung des Netzbetriebs einschliefilich des Netzanschlusses handelt, der Grundver-
sorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten
Mafinahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden
auf Verlangen unverziiglich tber die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber
zusammenhdngenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in
zumutbarer Weise aufgeklart werden kdnnen.

§ 7 Erweiterung und Anderung von Anlagen und Verbrauchsgeriten; Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Anderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusatzlicher Verbrauchsgerate
sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrofien andern. Nahere
Einzelheiten Uber den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in ergdnzenden Bedingungen regeln.

5/12



EBYV 8.1101/08.09

Teil 3: Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 Messeinrichtungen

(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizitdt wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b des
Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprifung der Mess-
einrichtungen durch eine Eichbehorde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne des § 2 Abs. 4
des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prifung
nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die
Kosten der Priifung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen Uberschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten
des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grund-
stlick und zu seinen R&umen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrund-
lagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann
durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen.
Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist
anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugénglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizitat unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine
Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fiir die Dauer des unbefugten Gebrauchs, ldngstens aber fiir sechs
Monate auf der Grundlage einer tdglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgerate von
bis zu zehn Stunden nach dem fiir den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsatzlich oder grob fahrl&ssig die
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe
betrégt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erflillung seiner Verpflichtung nach dem fir ihn
geltenden Allgemeinen Preis zusétzlich zu zahlen gehabt hétte. Sie darf langstens flir einen Zeitraum
von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Abséatze 1 und 2 fiir einen geschatzten Zeit-
raum, der langstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

Teil 4: Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fiir Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die er
vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchfiihrenden Dritten
erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden
abgelesen werden, wenn dies
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,

2. anldsslich eines Lieferantenwechsels oder

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Uberpriifung der Ablesung

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumut-
bar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 fiir eine eigene
Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundsttick und die Rdume des Kunden nicht
zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der
letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter ange-
messener Berlcksichtigung der tatsdchlichen Verhaltnisse schatzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde
eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspéatet vornimmt.
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EBYV 8.1101/08.09

§ 12 Abrechnung

(1) Der Elektrizitatsverbrauch wird nach Mafigabe des § 40 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes abge-
rechnet.

(2) Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhingigen Preise, so wird der fiir
die neuen Preise mafigebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen
sind auf der Grundlage der fiir Haushaltskunden mafigeblichen Erfahrungswerte angemessen zu beriick-
sichtigen. Entsprechendes gilt bei Anderung des Umsatzsteuersatzes und erlésabhidngiger Abgabensétze.

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige
Berechnung des Verbrauchs zuldssig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem
Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch fiir mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger fiir die nach der letz-
ten Abrechnung verbrauchte Elektrizitat eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig fiir den
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu
berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht mdglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu beriicksichtigen.

(2) Andern sich die Allgemeinen Preise, so kénnen die nach der Preisdnderung anfallenden Abschlags-
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisénderung entsprechend angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der iberstei-
gende Betrag unverziiglich zu erstatten, spatestens aber mit der ndchsten Abschlagsforderung zu ver-
rechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhaltnisses sind zu viel gezahlte Abschldge unverziiglich
zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fir den Elektrizitdtsverbrauch eines Abrechnungszeitraums Voraus-
zahlung zu verlangen, wenn nach den Umsténden des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer
Vorauszahlung ist der Kunde hiertiber ausdriicklich und in verstandlicher Form zu unterrichten. Hierbei
sind mindestens der Beginn, die Hohe und die Griinde der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen
fir ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu bertcksichtigen. Erstreckt sich der Abrech-
nungszeitraum liber mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er
die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbetrdgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der ndchsten
Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder
Chipkartenzéhler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger
in angemessener Hohe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Biirgerlichen Gesetzbuchs ver-
zinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverziiglich seinen
Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhaltnis nach, so kann der Grundversorger die
Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf
von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverziglich zurlickzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschladge

(1) Vordrucke fiir Rechnungen und Abschldge miissen einfach verstédndlich sein. Die fiir die Forderung maf3-
geblichen Berechnungsfaktoren sind vollstandig und in allgemein versténdlicher Form auszuweisen.

(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes
anzugeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene Anderungen der Allgemeinen Preise und
Bedingungen ist hinzuweisen.
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(3) Der Grundversorger hat in den ergénzenden Bedingungen mindestens zwei mogliche Zahlungsweisen
anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschldage werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, friihestens
jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig. Einwande gegen Rechnungen und
Abschlagsberechnungen berechtigen gegeniiber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder

2. sofern
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch
wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und
b) der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachpriifung nicht
die ordnungsgeméafie Funktion des Messgeréts festgestellt ist.

§ 315 des Burgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberiihrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lasst, die dadurch entstandenen Kosten fiir strukturell
vergleichbare Félle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein.
Die Pauschale darf die nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Uberstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Anspriiche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Priifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Uberzahlung vom Grundversorger
zurlickzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Gréf3e des Fehlers nicht
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger
den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des
ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf
Grund des vorjdhrigen Verbrauchs durch Schatzung; die tatsachlichen Verhaltnisse sind angemessen zu
berlicksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgeméfien Funktion einer Mess-
einrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte
Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.

(2) Anspriiche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum
beschrankt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen grofleren Zeitraum festgestellt
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.

Teil 5: Beendigung des Grundversorgungsverhéltnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den Netz-
betreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem MaRle
schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer
Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfiillung einer Zahlungsverpflichtung trotz
Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unter-
brechen zu lassen und den zusténdigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschluss -
verordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die
Folgen der Unterbrechung auBer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grund-
versorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern
dies nicht auer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf der
Grundversorger eine Unterbrechung unter den in den S&tzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur
durchfiihren lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen
von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Hohe des Betrages nach Satz 4 bleiben
diejenigen nicht titulierten Forderungen aufler Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie
schliissig begriindet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Riickstdnde auer Betracht, die wegen
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einer Vereinbarung zwischen Versorger und Kunde noch nicht fallig sind oder die aus einer streitigen
und noch nicht rechtskréftig entschiedenen Preiserhhung des Grundversorgers resultieren.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukin-
digen.

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverziiglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Griinde
fir ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten kénnen fiir strukturell vergleichbare Félle pauschal
berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf
die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Auf Verlangen
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem
Kunden zu gestatten.

§ 20 Kiindigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalender-
monats gekiindigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwdchiger
Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kiindigen. Eine Kiindigung durch den Grundversorger ist
nur moglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes nicht besteht.

(2) Die Kiindigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kiindigung des Kunden innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform bestatigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte fiir den Fall einer Kiindigung des Vertrages, insbe-
sondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kiindigung
Der Grundversorger ist in den Féllen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhaltnis fristlos zu kiindi-
gen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kiindigung
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6: Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand fiir die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der
Elektrizitdatsabnahme durch den Kunden.

§ 23 Ubergangsregelungen

(1) Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch 6ffentliche Bekanntgabe und Veroffentlichung
auf seiner Internetseite Uiber die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die 6ffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit
Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis zum 1.7.2007 Anderungen der Allgemeinen Preise und der
erganzenden Bedingungen am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntgabe wirksam, soweit es sich um
Anderungen handelt, die nach § 12 Abs. 1 der Bundestarifordnung Elektrizitdt genehmigt worden sind.

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt. Berlin, den 26.10.2006
Der Bundesminister fir Wirtschaft und Technologie
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Praambel

Das am 13.7.2005 in Kraft getretene Energiewirtschaftsgesetz sieht die Trennung des Netzbereichs von den
Bereichen Erzeugung und Vertrieb vor. Dem Grundsatz dieser Entflechtung Rechnung tragend, ist auch die
bisher geltende Verordnung tiber Allgemeine Bedingungen fiir die Elektrizitdtsversorgung von Tarifkunden
(AVBEItV) am 8.11.2006 getrennt worden in zwei Verordnungen:

- Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)

- Netzanschlussverordnung (NAV)

Den Erfordernissen, die aus diesem neuen Ordnungsrahmen folgen, tragen die nachfolgenden Erganzenden
Bedingungen zu der Stromgrundversorgungsverordnung Rechnung, die nunmehr ausschliesslich dariiber
hinausgehende Regelungen fiir den Bereich der Versorgung treffen.
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4.2

4.3

5.2

5.3

Ablesung der Messeinrichtungen (zu § 8 und § 11 StromGVV)

Die Messeinrichtungen werden regelmafig durch den Netzbetreiber oder durch Mitarbeiter oder
Beauftragte von E.ON Bayern Vertrieb oder auf Verlangen von E.ON Bayern Vertrieb vom Kunden selbst
nach den Bestimmungen der Niederspannungsanschlussverordnung - NAV - abgelesen. Diese Ablese-
daten werden an E.ON Bayern Vertrieb ibermittelt und sind Grundlage der Verbrauchsabrechnung.

Wohnungswechsel (zu § 20 StromGVV)

Der Kunde ist bei Umzug berechtigt, den Versorgungsvertrag mit zweiwochiger Frist auf das Ende eines
Kalendermonats zu kiindigen. Die Kiindigung muss in Textform (schriftlich, Fax oder E-Mail) erfolgen und
soll zusatzlich folgende Angaben enthalten:

a. Kundennummer,

b.Datum des Auszugs,

c. Neue Rechnungsanschrift,

d.Zahlernummer,

e.Name und Adresse des Nachmieters, falls bekannt

f. Name und Adresse des Eigentlimers/Vermieters der bisherigen Wohnung.

Weiterhin ist von dem Kunden fiir Zwecke der Abrechung der Zahlerstand bei Auszug nachzuliefern.

Abschlagszahlungen (zu § 13 StromGVV)

Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung im laufenden Abrechnungsjahr
monatliche Abschléage (Teilbetrage) an E.ON Bayern Vertrieb. Die Abschldage enthalten die jeweils
gesetzlich gliltige Umsatzsteuer.

Vorauszahlung, Vorkassensysteme (zu § 14 StromGVV)

E.ON Bayern Vertrieb ist berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach den Umsténden des
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder
nicht rechtzeitig nachkommt. Diese Umstande liegen insbesondere vor,

a. bei wiederholt unpiinktlicher oder unvollstandiger Zahlung,

b. bei wiederholter Mahnung,

c. nach Versorgungsunterbrechung wegen angemahnter Nichtzahlung

Die Verpflichtung des Kunden zur Vorauszahlung entfallt, wenn der Kunde samtliche Zahlungsver-
pflichtungen in mindestens zwdlf aufeinander folgenden Monaten ab Beginn der Vorauszahlung voll-
standig und pinktlich erfillt.

Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen (Teilbetrége) jeweils vor Beginn des
Abschlagszeitraumes im Voraus an E.ON Bayern Vertrieb zu bezahlen sind. Dadurch sind bei Beginn der
Vorauszahlung maximal zwei Teilbetrdge zu leisten. Geleistete Vorauszahlungen werden bei der nach-
sten Abrechnung beriicksichtigt.

E.ON Bayern Vertrieb kann statt Vorauszahlung auch die Errichtung eines Bargeld- oder Chipkarten-
zdhlers oder sonstiger vergleichbarer Vorkassensysteme verlangen. Der Kunde hat die hierfirr anfallen-
den Kosten zu tragen.

Zahlungsweisen und Folgen des Verzugs (zu § 16 und § 17 StromGVV)

Rechnungen werden zu dem von E.ON Bayern Vertrieb angegebenen Zeitpunkt, friihestens jedoch zwei

Wochen nach Rechnungserhalt zur Zahlung fallig.

Der Kunde kann seine Zahlungen in folgender Weise an E.ON Bayern Vertrieb leisten:

a. Lastschrifteinzugsverfahren
Durch das bequeme Lastschrifteinzugsverfahren ist bei ausreichender Kontodeckung garantiert, dass
alle Zahlungen puinktlich zu den Falligkeitsterminen erfolgen. Die Lastschrifteinzugsermachtigung
kann E.ON Bayern Vertrieb schriftlich oder per E-Mail erteilt und jederzeit in gleicher Weise widerrufen
werden.

b. Uberweisung
Uberweisungen sind fiir E.ON Bayern Vertrieb kostenfrei auf das von E.ON Bayern Vertrieb mitgeteilte
Konto unter Angabe der Kundennummer vorzunehmen. Die Uberweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn
der Zahlbetrag dem Konto bis zum Félligkeitstermin gutgeschrieben ist.

Riicksténdige Zahlungen werden nach Ablauf des von E.ON Bayern Vertrieb angegebenen Falligkeits-

termins schriftlich angemahnt und kénnen anschlielend durch einen Beauftragten kassiert werden.

Die dadurch entstehenden Kosten hat der Kunde E.ON Bayern Vertrieb in folgender Héhe zu erstatten:

a. 5,00 €fir die erste Mahnung mit Sperrandrohung umsatzsteuerfrei
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b. 7,00 €fiir jede weitere Mahnung umsatzsteuerfrei
c. 60,00 €fir jeden Inkassogang umsatzsteuerfrei

5.4 Dem Kunden ist gestattet, nachzuweisen, dass ein Schaden iberhaupt nicht oder wesentlich niedriger
als die Pauschale entstanden ist.

6 Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (zu § 19 StromGVV)
6.1 Fir Unterbrechung und Wiederherstellung von Netzanschluss und Anschlussnutzung tragt der Kunde
folgende Kosten:
a. 60,00 €bei Durchfiihrung der Malnahmen an einer vorhandenen Trenneinrichtung fir die
Unterbrechung umsatzsteuerfrei
75,00 € (netto) fur die Wiederherstellung ab dem 1.3.2007
89,25 €(brutto)
b.bei physischer Trennung des Netzanschlusses
die Kosten in der von dem jeweiligen Netzbetreiber berechneten Hohe zuziiglich der durch die
Veranlassung der Unterbrechung oder Wiederherstellung entstehenden Kosten nach Aufwand.
Die Kosten fiir die Unterbrechung sind umsatzsteuerfrei.
6.2 Die Kosten der Wiederherstellung kann E.ON Bayern Vertrieb im Voraus verlangen.
6.3 Dem Kunden ist gestattet, nachzuweisen, dass ein Schaden lUiberhaupt nicht oder wesentlich niedriger
als die Pauschale entstanden ist.

7 Haftung (zu § 6 StromGVV)
E.ON Bayern Vertrieb haftet nicht fur Schaden bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmafigkeiten in
der Elektrizitatsversorgung, soweit es sich um Folgen einer Storung des Netzbetriebes einschliefilich
des Netzanschlusses handelt. Diese Schadensersatzanspriiche sind gemaf3 § 6 Abs. 3 StromGVV gegen-
Uiber dem Netzbetreiber geltend zu machen, es sei denn, die Unterbrechung beruht auf nicht berech-
tigten Mafinahmen von E.ON Bayern Vertrieb. In diesem Fall haftet E.ON Bayern Vertrieb fiir von ihr
vorsatzlich oder grob fahrldssig verursachte Schaden. Die Haftung fiir einfache Fahrldssigkeit ist ausge-
schlossen, soweit dies gesetzlich zul&dssig ist. Die Haftung fir grob fahrldssig verursachte Vermogens-
schaden betréagt bis zu 5.000,00 €fiir jeden Schadensfall.

8 Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
Alle genannten Kosten und Betrdge unterliegen der Umsatzsteuer soweit die Umsatzsteuerfreiheit
nicht ausdriicklich genannt ist. Alle fettgedruckten Preise sind Bruttopreise und enthalten die gesetzlich
gliltige Umsatzsteuer.

9 Datenverarbeitung

941 Zur Erfillung der Versorgungspflicht ist es fiir E.ON Bayern Vertrieb notwendig, personenbezogene
Daten aus dem Versorgungsverhaltnis zu speichern und zu verarbeiten. Hierbei beachtet E.ON Bayern
Vertrieb die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

9.2 Der Austausch von Informationen zu Zwecken der Vertragserfiillung zwischen E.ON Bayern Vertrieb und
dem Netzbetreiber/Messstellenbetreiber ist zuldssig. Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sind
insbesondere berechtigt, alle zur Abrechnung der Energielieferungen erforderlichen Kundendaten an
E.ON Bayern Vertrieb weiterzugeben, auch wenn es sich um wirtschaftlich sensible Informationen im
Sinne von § 9 des Energiewirtschaftsgesetzes handelt.

10 Sonstiges

10.1 Auch fir Vertrage mit auslandischen Kunden gilt ausschliefllich deutsches Recht. Die Gesetze Uber den
internationalen Kauf - insbesondere das UN-Ubereinkommen Uiber Vertrdge iiber den internationalen
Wareneinkauf, finden keine Anwendung.

10.2 Miindliche Vereinbarungen haben keine Giiltigkeit; Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen
der Textform. Gleiches gilt fiir die Anderung dieser Textformklausel.

11 Inkrafttreten und Anderung der Ergéinzenden Bedingungen
(zu § 5 StromGVV)

11.1 Diese Ergénzenden Bedingungen treten zum 1.9.2008 in Kraft.

11.2 E.ON Bayern Vertrieb ist berechtigt, diese Ergénzenden Bedingungen nach den hierfiir geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu andern.

12/12



	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	Vorname Name: 
	Geburtsdatum: 
	Straße Hausnummer: 
	Stromzählernummer: 
	PLZ: 
	Ort: 
	EMail: 
	Telefon privat: 
	Telefon tagsüber: 
	K 1: Off
	K 2: Off
	Vorname Name_2: 
	Straße Hausnummer_2: 
	PLZ_2: 
	Ort_2: 
	Geburtsdatum_2: 
	K 3: Off
	Vorjahresverbrauch in kWh: 
	neue Stromzählernummer: 
	Zählerstand ETHT: 
	Zählerstand NT bei Doppeltarif: 
	Kontonummer: 
	Bankleitzahl: 
	Geldinstitut Ort: 
	Vorname, Name 3: 
	K 4: Off


